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GESEtzGEBUNG

CoronA: bundesreGierunG besChliesst 
ÄnderunGen beim KurzArbeiterGeld

Die Bundesregierung hat als Reaktion auf die SARS-CoV-
2-Ausbreitung (Corona-Virus) am 13.03.2020 Änderungen im 
Kurzarbeitergeld (Kug) beschlossen, die vorerst bis 31.12.2021 
gültig sein sollen. Konkret sieht das Gesetz rückwirkend zum 

01.03.2020 folgende Maßnahmen vor: Wenn aufgrund schwieri-
ger wirtschaftlicher Entwicklungen Aufträge ausbleiben, kann ein 
Betrieb zukünftig Kurzarbeit anmelden, wenn mindestens zehn 
Prozent der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sind. 
Diese Schwelle lag bislang bei 30 Prozent der Belegschaft.

Auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden vor zahlung des Kug 
soll vollständig oder teilweise verzichtet werden können. Das gel-
tende Recht verlangt, dass in Betrieben, in denen Vereinbarun-

05

Ausgabe Mai 2020 

Das Aktuelle aus Steuern und Wirtschaft

TH
E

M
E

N



gen zu Arbeitszeitschwankungen genutzt werden, diese auch zur 
Vermeidung von Kurzarbeit eingesetzt und ins Minus gefahren 
werden. Des Weiteren können auch leiharbeitnehmer/-innen 
künftig Kug beziehen.

Die sozialversicherungsbeiträge, die Sie als Arbeitgeber nor-
malerweise für Ihre Beschäftigten zahlen müssen, erstattet in 
solchen Fällen die bundesagentur für Arbeit vollständig. Damit 
soll ein Anreiz geschaffen werden, Zeiten der Kurzarbeit stärker 
für die Weiterbildung der Beschäftigten zu nutzen.

Die höhe des Kug orientiert sich an der bisherigen Vergü-
tung. Die Arbeitsverwaltung unterscheidet zwischen Arbeitneh-
mern, die mindestens einen Kinderfreibetrag von 0,5 auf der 
Lohnsteuerkarte vermerkt haben, und übrigen Arbeitnehmern. 
Arbeitnehmer, die einen Kinderfreibetrag haben, erhalten 67 % 
der Nettoentgeltdifferenz, alle anderen einen Satz von 60%.

beispiel: Ein Arbeitnehmer (1 Kind) erhält in Vollzeit eine 
Bruttovergütung von 3.000 €, was ca. 1.900 € netto ent-
spricht. Die Arbeitszeit wird um 50 % reduziert, so dass 
der Bruttoverdienst bei 1.500 € liegt (ca. 1.100 € netto). Die 
Nettoentgeltdifferenz beträgt damit 800 €. Von diesen 800 € 
erhält der Arbeitnehmer 67 % (= 536 €). Der Arbeitnehmer 
erhält hier somit nur 264 € netto weniger.

UNtERNEHMER

umstruKturierunG: beGünstiGunG bei der 
Grunderwerbsteuer Verbotene beihilfe?

Das Grunderwerbsteuergesetz sieht für Umwandlungen, Einbrin-
gungen und andere Erwerbsvorgänge auf gesellschaftsvertragli-
cher Grundlage eine Steuerbegünstigung vor, so dass die Steuer 
bei umstrukturierungen in einem Konzern nicht erhoben wird.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass die Steuerbe-
günstigung keine unionsrechtlich verbotene beihilfe darstellt. 
Es ist demnach steuerbegünstigt, wenn eine abhängige Gesell-
schaft auf ein herrschendes Unternehmen verschmolzen wird. 

Im Streitfall war die Klägerin seit mehr als fünf Jahren Alleinge-
sellschafterin einer tochtergesellschaft, die schließlich auf die 
Klägerin verschmolzen wurde. Durch diesen Vorgang gingen 
die Grundstücke der tochtergesellschaft auf die Klägerin über. 
Das Finanzamt sah darin einen nichtbegünstigten grunderwerb-
steuerbaren erwerbsvorgang. Demgegenüber vertrat das  
Finanzgericht in der ersten Instanz die Auffassung, dass die  
Verschmelzung unter die Steuerbegünstigung falle.

Der BFH bestätigte die finanzgerichtliche Entscheidung und 
führte aus, dass die Steuerbegünstigung unter anderem voraus-

setze, dass an dem Umwandlungsvorgang ein herrschendes  
Unternehmen und eine abhängige Gesellschaft beteiligt seien 
und die Beteiligung des herrschenden Unternehmens an der  
abhängigen Gesellschaft in Höhe von mindestens 95 % innerhalb 
von fünf Jahren vor dem Rechtsvorgang und fünf Jahren nach 
dem Rechtsvorgang bestehe. Nach der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs stellt die Steuerbegünstigung keine 
unionsrechtlich verbotene beihilfe dar.

Den Bundesrichtern zufolge ist die Verschmelzung der tochter-
gesellschaft auf die Klägerin - entgegen der Meinung der Finanz-
verwaltung - steuerbegünstigt. Unschädlich sei hier, dass die 
Klägerin nach der Verschmelzung aus umwandlungsrechtlichen 
Gründen keine Beteiligung an der tochtergesellschaft mehr hal-
ten konnte und folglich der „Verbund“ zwischen der Klägerin als 
herrschendem Unternehmen und der grundbesitzenden tochter-
gesellschaft als abhängiger Gesellschaft durch die Verschmel-
zung beendet worden sei.

KleinunternehmerreGelunG bei 
differenzbesteuerunG: umsAtzGrenzen?
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Sind Unternehmer als Wiederverkäufer tätig, weil sie gewerbsmä-
ßig mit Gebrauchsgegenständen handeln oder diese im eigenen 
Namen öffentlich versteigern, können sie umsatzsteuerrechtlich 
die Differenzbesteuerung anwenden. Bemessungsgrundlage für 
die Umsatzsteuer ist dann die Differenz zwischen dem Verkaufs-
preis (ohne Umsatzsteuer) und dem Einkaufspreis - also die Han-
delsspanne des Verkäufers.

Auch bei Anwendung der Differenzbesteuerung kann der Un-
ternehmer die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen 
und sich so der Umsatzsteuerbesteuerung komplett entziehen. 
Hierzu darf sein Umsatz (zuzüglich Umsatzsteuer) im Vorjahr 
aber maximal 22.000 € und im laufenden Jahr voraussichtlich 
höchstens 50.000 € betragen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat 
jetzt entschieden, dass sich diese Umsatzgrenzen nicht auf die 
Handelsspanne beziehen, sondern auf die (wesentlich höheren) 
Gesamteinnahmen des Unternehmers. zuvor hatte der BFH die 
Frage dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung 
vorgelegt.
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eiGenVerbrAuCh: neue PAusChbetrÄGe 
für sAChentnAhmen

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat die für das Jahr 2020 
geltenden Pauschbeträge für unentgeltliche wertabgaben 
(Sachentnahmen für den Eigenverbrauch) bekanntgegeben.

Das BMF veröffentlicht jedes Jahr die neuen Werte, die für pri-
vate Sachentnahmen pauschal angesetzt werden können. Die 
Pauschbeträge haben sich gegenüber dem Jahr 2019 durch-
gängig (regelmäßig geringfügig) verändert. Sachentnahmen 
werden auch als Eigenverbrauch bzw. unentgeltliche Wertabga-
ben bezeichnet. Wer beispielsweise eine Gaststätte, bäckerei, 
fleischerei oder einen lebensmitteleinzelhandel betreibt, 
entnimmt gelegentlich waren für den Privatgebrauch. Diese 
Entnahmen sind als betriebseinnahmen zu erfassen. 

Vielen Unternehmern ist es zu aufwendig, alle Warenentnahmen 
gesondert aufzuzeichnen. In diesem Fall kann auf die Pauschbe-
träge zurückgegriffen werden. Es wird dabei unterschieden zwi-
schen Entnahmen, die mit 7 % besteuert werden, und jenen, die 
mit 19 % Umsatzsteuer zu versteuern sind.

Die vom BMF vorgegebenen Pauschbeträge, die auf Erfahrungs-
werten beruhen, dienen somit der vereinfachten erfassung des 
Eigenverbrauchs. Die Warenentnahmen für den privaten be-
darf können monatlich pauschal erfasst werden und entbinden 
den Steuerpflichtigen so von der Aufzeichnung einer Vielzahl von 
Einzelentnahmen. Die Pauschbeträge sind Jahreswerte für eine 
Person. Für Kinder bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr ent-
fällt der Ansatz eines Pauschbetrags. Bis zum vollendeten zwölf-
ten Lebensjahr ist die Hälfte des jeweiligen Werts anzusetzen. 

Die Regelung erlaubt keine zu- oder Abschläge wegen individu-
eller persönlicher Ess- oder trinkgewohnheiten. Auch Krankheit 
oder urlaub rechtfertigen keine Änderungen der Pauschalen.

ARBEItGEBER UND 
ARBEItNEHMER

AuswÄrtstÄtiGKeiten: VerPfleGunGs-
PAusChAlen wurden zum 01.01.2020 erhöht

Wenn Arbeitnehmer außerhalb ihrer Wohnung und ihrer ersten 
Tätigkeitsstätte beruflich tätig werden - sich also „auf Dienstrei-
se“ befinden -, stehen ihnen Verpflegungspauschalen zu, die 
sie als werbungskosten abziehen oder sich vom Arbeitgeber 
steuerfrei erstatten lassen können. Seit dem 01.01.2020 hat der 
Steuergesetzgeber diese Pauschalen wie folgt erhöht:

 ● Für Dienstreisen von mehr als acht stunden lassen sich neu-
erdings 14 € pro tag abziehen (bisher 12 €).

 ● Bei ganztägigen dienstreisen gilt eine Pauschale von 28 € 
pro tag (bisher 24 €).

 ● Für An- und Abreisetage bei mehrtägigen Dienstreisen liegt 
die Pauschale bei 14 € pro tag (bisher 12 €).

Die Pauschalen gelten auch für Arbeitnehmer ohne feste erste 
tätigkeitsstätte, die an wechselnden Arbeitsorten eingesetzt 
werden (z.B. Bauarbeiter). Nach wie vor können die Verpfle-
gungspauschalen bei längeren beruflichen Auswärtseinsätzen 
aber nur für maximal drei monate „am Stück“ abgezogen wer-
den.

Die Verpflegungspauschalen gelten auch, wenn Arbeitnehmer 
außerhalb ihres Dienstverhältnisses beruflich unterwegs sind, 
beispielsweise für bewerbungsgespräche oder privat durch-
geführte weiterbildungsmaßnahmen. Sie erfassen allerdings 
nur berufliche Auswärtstätigkeiten im Inland. Bei Auslandsreisen 
können andere Pauschalen abgezogen werden, deren Höhe sich 
nach den Lebenshaltungskosten vor Ort richtet.

Pendler: wie Viele ArbeitstAGe 
dürfen AnGeGeben werden?
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Arbeitnehmer können ihre arbeitstäglichen Fahrten zur ersten 
tätigkeitsstätte mit der Pendlerpauschale von 0,30 € pro ent-
fernungskilometer absetzen. Um zu ermitteln, für wie viele 
Arbeitstage die Pendlerpauschale in der Einkommensteuerer-
klärung geltend gemacht werden kann, sollten Arbeitnehmer von 
365 tagen zunächst die freien Wochenendtage abziehen. Dann 
bleiben etwa 260 tage übrig. Hiervon müssen zusätzlich noch 
Feier-, Urlaubs- und Krankheitstage, Fortbildungszeiten, Dienst-
reisen und Betriebsausflüge in Abzug gebracht werden.

Das Finanzamt wird insbesondere dann einen nachweis der 
tatsächlichen Arbeitstage vom Arbeitnehmer anfordern, wenn 
in seiner Einkommensteuererklärung viele Arbeitstage geltend 
gemacht wurden und zugleich zahlreiche fortbildungen (als 
Werbungskosten) oder hohe Krankheitskosten (als außer-
gewöhnliche Belastungen) angefallen sind. In diesem Fall liegt 
nämlich nahe, dass der Arbeitnehmer wegen der Fortbildungen 
oder Krankheitsausfälle seltener im Betrieb war als angegeben. 
Den Nachweis der Arbeitstage kann der Arbeitnehmer durch eine 
bescheinigung des Arbeitgebers erbringen. 
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hinweis: Ergibt sich eine Diskrepanz zwischen erklärten 
und tatsächlichen Arbeitstagen, droht dem Arbeitnehmer im 
äußersten Fall sogar ein Strafverfahren.

steuerjAhr 2020: ÄnderunGen 
im lohnseKtor

Für Erwerbstätige bringt das Jahr 2020 diverse steuer- und bei-
tragsrechtliche Änderungen mit sich:

 ● mindestlohn: Der gesetzliche Mindestlohn wurde um 0,16 € 
auf 9,35 € pro Arbeitsstunde angehoben. Von dieser geringfü-
gigen Anhebung profitieren auch Minijobber. Sie können nach 
wie vor 48 Stunden pro Monat arbeiten, ohne die 450-€-Gren-
ze zu überschreiten.

 ● Auszubildende: Neuerdings erhalten Auszubildende eine 
gesetzliche Mindestvergütung. Wer seine Ausbildung in 2020 
in einem nichttarifgebundenen Unternehmen beginnt, erhält 
mindestens 515 € pro Monat für das erste Ausbildungsjahr. Im 
zweiten Jahr liegt die Mindestvergütung bei 608 €, im dritten 
Jahr bei 695 € und im vierten Jahr bei 721 €. Wer seine Ausbil-
dung bereits vor 2020 begonnen hat, kann von der Regelung 
nicht profitieren.

 ● Grundfreibetrag: zum 01.01.2020 wurde der Grundfreibetrag 
um 240 € auf 9.408 € pro Person angehoben (für zusammen-
veranlagte Ehepaare gilt der doppelte Betrag).

 ● Grenzsteuersatz: zur Abmilderung der sogenannten kalten 
Progression wurden die Eckwerte des Einkommensteuertarifs 
um 1,95 % angehoben.

 ● Arbeitslosenversicherung: Der Prozentsatz für die ge-
setzliche Arbeitslosenversicherung ist von 2,5 % auf 2,4 %  
gesunken.

 ● Krankenversicherung: Der von jeder Krankenkasse selbst 
festgelegte zusatzbeitrag für die gesetzliche Krankenversi-
cherung hat sich von 0,9 % auf 1,1 % des Einkommens erhöht.

 ● beitragsbemessungsgrenzen: Eine Anhebung ist auch bei 
den Beitragsbemessungsgrenzen erfolgt, bis zu denen Beiträ-
ge in die Rentenversicherung und die Kranken- und Pflege-
versicherung eingezahlt werden müssen. Für die allgemeine 
Rentenversicherung liegt die Grenze in den alten Bundeslän-
dern bei 6.900 € brutto pro Monat (bisher: 6.700 €) und in den 
neuen Bundesländern bei 6.450 € (bisher: 6.150 €). Bei der 
Kranken- und Pflegeversicherung liegt die neue Einzahlungs-
grenze bundesweit bei 4.687,50 € (bisher: 4.537,50 €).

doPPelte hAushAltsführunG: wAs ist 
für KostenAbzuG entsCheidend?

Kosten einer doppelten Haushaltsführung dürfen nur dann als 
Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben abgezogen werden, 
wenn der lebensmittelpunkt des Arbeitnehmers bzw. Selb-
ständigen weiterhin am ort der hauptwohnung beibehalten 

wird. Verlagert sich der Mittelpunkt an den Beschäftigungsort, ist 
ein Kostenabzug nicht mehr zulässig.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
(BFH) muss anhand einer Gesamtwürdigung aller umstände 
des einzelfalls geprüft werden, an welchem Ort der Lebensmit-
telpunkt liegt. 

Für kinderlose ehegatten, die am Beschäftigungsort gemein-
sam eine familiengerechte Wohnung bewohnen, ist „in der Regel“ 
anzunehmen, dass sich dort auch ihr Lebensmittelpunkt befin-
det, so dass sie Kosten einer doppelten Haushaltsführung nicht  
abziehen können. Nach einem aktuellen Urteil des BFH gilt diese 
Vermutung erst recht, wenn Eheleute gemeinsam mit ihren Kin-
dern in einer familiengerechten Wohnung am Beschäftigungsort 
leben.

Im zugrundeliegenden Fall waren ein Unfallchirurg und eine Arzt-
sekretärin zusammen mit ihren Kindern in eine 130 qm große 
Vierzimmerwohnung an ihrem neuen Beschäftigungsort gezo-
gen. Die Kinder gingen dort auch zur Schule. Das gemeinsame 
Einfamilienhaus in ihrem Heimatort behielten sie bei.

Der BFH erkannte die geltend gemachten Kosten für eine dop-
pelte Haushaltsführung nicht an und verwies darauf, dass sich 
der lebensmittelpunkt der familie nach den Feststellungen 
des Finanzgerichts (FG) an den beschäftigungsort verlagert 
habe. Das FG habe alle Umstände des Einzelfalls beleuchtet und 
zutreffend auf das überwiegend am Beschäftigungsort stattfin-
dende Familienleben abgestellt.

betriebliChe GesundheitsförderunG: wie 
sie den 600-€-freibetrAG nutzen Können

Vom Arbeitgeber durchgeführte bzw. finanzierte Maßnahmen zur 
allgemeinen und betrieblichen Gesundheitsförderung, die der 
Belegschaft zugutekommen, können seit dem 01.01.2020 mit bis 
zu 600 € pro jahr und mitarbeiter (lohn-)steuerfrei bleiben. zu-
vor lag der Freibetrag bei 500 €.

Steuerlich begünstigt sind Leistungen, die Krankheitsrisiken 
mindern bzw. verhindern (primäre Prävention) und das selbst-
bestimmte gesundheitsorientierte Handeln fördern (Gesund-
heitsförderung). Steuerfrei können etwa Bewegungs- und Ernäh-
rungskurse oder Seminare zur Stressbewältigung bleiben.

Begünstigt sind allerdings nur Leistungen, die der Arbeitgeber 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbringt 
und die hinsichtlich Qualität, zweckbindung, zielgerichtetheit und 
Zertifizierung den Anforderungen der §§ 20 und 20b Sozialge-
setzbuch V genügen. 

Bei verhaltensbezogenen Präventionsmaßnahmen (z.B. zur 
Suchtprävention) muss es sich um ein von den Krankenkassen 
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oder der Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP) zertifiziertes  
Angebot handeln. Nicht unter den Freibetrag fallen beispielswei-
se vom Arbeitgeber übernommene mitgliedsbeiträge in sport-
vereinen und fitnessstudios. Derartige zuwendungen lassen 
sich allerdings unter die monatliche Sachbezugsfreigrenze von 
44 € fassen.

HAUSBESItzER

immobilien: AuswirKunGen fehlender 
selbstnutzunG im VerÄusserunGsjAhr
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Werden Immobilien des Privatvermögens innerhalb der zehnjäh-
rigen Spekulationsfrist gekauft und wieder veräußert, muss der 
realisierte Wertzuwachs als Gewinn aus privaten Veräuße-
rungsgeschäften versteuert werden. 

Von der Besteuerung ausgenommen sind Immobilien,

 ●  die entweder durchgehend zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
worden sind oder

 ● bei denen eine Selbstnutzung zumindest im Jahr der Veräu-
ßerung und in den beiden vorangegangenen Jahren stattge-
funden hat.

Die zweite Alternative ist nach der aus 2019 stammenden Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) bereits dann gegeben, 
wenn die nutzung zu eigenen wohnzwecken mindestens 
über eine dauer von einem jahr und zwei tagen stattgefun-
den hat. Diese Mindestdauer darf aber nicht frei über den Drei-
jahreszeitraum verteilt werden, vielmehr muss die Selbstnutzung

 ● im gesamten „mittleren“ Kalenderjahr und
 ● im zweiten Jahr vor der Veräußerung sowie im Veräußerungs-

jahr jeweils an einem tag

stattgefunden haben.

Dem BFH lag nun ein Fall vor, in dem eine Wohnimmobilie von 
märz 2016 bis september 2017 fremdvermietet war und von 

oktober 2017 bis zum Verkauf leer stand. Im Dezember 2017 
erfolgte die Veräußerung. 

Da die Immobilie an keinem einzigen tag des Veräußerungs-
jahres zu eigenen wohnzwecken genutzt worden war, lehnten 
die Bundesrichter eine Steuerfreistellung des Veräußerungsge-
winns ab.

VermietunGsobjeKt: erneuerunG eines 
entwÄsserunGsKAnAls AbzuGsfÄhiG

Für Vermieter ist es von zentraler steuerlicher Bedeutung, ob 
Baumaßnahmen an ihrem Mietobjekt zu Anschaffungs- oder 
herstellungskosten des Gebäudes oder zu erhaltungsauf-
wendungen führen. 

Während Anschaffungs- oder Herstellungskosten nur zusammen 
mit dem Gebäude abgeschrieben werden können (meist mit le-
diglich 2 % pro Jahr), lassen sich Erhaltungsaufwendungen di-
rekt im zahlungsjahr in voller Höhe absetzen.

Ein Vermieter aus Nordrhein-Westfalen hat nun vor dem Bundes-
finanzhof (BFH) erreicht, dass er die Kosten für die sanierung 
eines entwässerungskanals seines Mietobjekts in Höhe von 
10.070 € größtenteils sofort als erhaltungsaufwand abziehen 
kann. Der alte Anschlusskanal war durch wurzeleinwuchs be-
schädigt worden, so dass die zuständige Gemeinde den Vermie-
ter zu einer Erneuerung aufgefordert hatte. Die daraufhin vorge-
nommene Sanierung umfasste unter anderem den Ausbau und 
die Entsorgung der zerstörten Entwässerungsleitung und eines 
vorhandenen Betonschachts, die Lieferung eines neuen Kont-
rollschachts, das Ausheben eines neuen Entwässerungsgrabens 
und die Einführung der Leitung in das Haus.

Der BFH verwies darauf, dass Aufwendungen für die erst- oder 
zweitherstellung von zuleitungsanlagen eines Gebäudes zum 
öffentlichen Kanal zu den Herstellungskosten des Gebäudes ge-
hörten, soweit sie für Anlagen auf privatem Grund entstanden 
seien. Würde es sich hingegen um Kosten für die ersetzung, 
modernisierung oder instandsetzung einer vorhandenen 
und funktionsfähigen Kanalisation handeln, lägen sofort ab-
ziehbare erhaltungsaufwendungen vor.

Der BFH ordnete in diesem Fall einen Großteil der Kosten den 
erhaltungsaufwendungen zu, da eine vorhandene leitung 
ersetzt worden war und die Kosten daher lediglich der Erhaltung 
des Grundstücks dienten. 

Sie waren nicht als Herstellungskosten zu qualifizieren, da sie 
weder der Herstellung eines bisher nichtvorhandenen Abwasser-
rohrsystems noch der Wiedererstellung eines unbrauchbar ge-
wordenen Rohrsystems gedient und auch nicht das Grundstück 
in seiner Funktion verändert hatten. Lediglich die Kosten für die 
Hauseinführung sah der BFH als Herstellungskosten an.
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ALLE StEUERzAHLER

steuerjAhr 2020: ÄnderunGen für fAmilien
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Viele Gesetzesvorhaben werden mittlerweile mit vielver-
sprechenden Namen ausgestattet, wie zum Beispiel das  
„Starke-Familien-Gesetz“ oder das „Gute-Kita-Gesetz“. Diese    
suggerieren Familien ein Füllhorn an Vorteilen.  
Welche Entlastungen es ganz konkret für Familien seit dem 
01.01.2020 gibt, finden Sie hier im Überblick:

 ● Kinderzuschlag: zum 01.01.2020 ist die Einkommenshöchst-
grenze für den Kinderzuschlag entfallen, die für geringver-
dienende Familien relevant ist. Nunmehr kann der zuschlag 
nicht mehr schlagartig entfallen, sondern läuft stattdessen mit 
steigendem Einkommen langsam aus. Das Einkommen der El-
tern, das über den eigenen Bedarf hinausgeht, wird nur noch 
zu 45 % angerechnet, statt wie bisher zu 50 %. Bereits zum 
01.07.2019 ist der Kinderzuschlag von maximal 170 € auf bis 
zu 185 € pro Monat angehoben worden.

 ● Kinderfreibetrag: Der Kinderfreibetrag für das sächliche 
Existenzminimum von Kindern wurde um 96 € auf 2.586 € je 
Elternteil erhöht. Der Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbil-
dungsfreibetrag bleibt unverändert bei 1.320 € je Elternteil. Für 

eine Familie beträgt der Freibetrag pro Kind und Jahr nun so-
mit insgesamt 7.812 €.

 ● Kranken- und Pflegeversicherung des Kindes: Erzie-
hungsberechtigte Eltern können die zusätzlichen Beiträge 
zur Kranken- und Pflegeversicherung ihres Kindes künftig 
als Sonderausgaben steuerlich geltend machen. Ob das 
Kind selbst Einnahmen hat, spielt keine Rolle mehr. Die ge-
setzlichen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung des  
Kindes können jedoch nur als Vorsorgeaufwendungen (bei 
den Eltern oder beim Kind) geltend gemacht werden.

 ● mindestunterhalt: Haben sich die Eltern eines Kindes ge-
trennt, so zahlt meist derjenige, bei dem die Kinder nicht leben, 
Unterhalt an den anderen Elternteil. Für Kinder unter sechs 
Jahren müssen seit dem 01.01.2020 mindestens 369 € monat-
lich geleistet werden. Bis zum zwölften Lebensjahr steigt der 
Mindestunterhalt auf mindestens 424 € im Monat an. Bis zur 
Volljährigkeit beträgt die monatliche Unterstützung mindestens 
497 €. Für volljährige Kinder wurde der Mindestunterhalt in 
der niedrigsten Einkommensgruppe auf 530 € festgelegt. Der  
Mindestsatz für Studenten, die nicht mehr bei ihren Eltern woh-
nen, beträgt seit dem Jahreswechsel 860 € pro Monat.

 ● unterhaltsvorschuss: Alleinerziehende, die vom anderen 
Elternteil keine oder nur unregelmäßige Unterhaltszahlungen 
bekommen, können einen Unterhaltsvorschuss beantragen. 
Dieser wurde zum Jahresanfang erhöht und beträgt nun bis 
zum sechsten Geburtstag des Kindes 165 €, bis zum zwölf-
ten Lebensjahr 220 € und darüber hinaus bis zur Volljährigkeit 
293 €.

 ● unterhaltshöchstbetrag: Wer sein steuerlich nichtanerkann-
tes Kind, seinen Lebenspartner oder seine Eltern bei Bedürf-
tigkeit finanziell unterstützt, kann im Jahr 2020 240 € mehr 
steuerlich geltend machen als bisher. Der Unterhaltshöchstbe-
trag wurde von 9.168 € auf 9.408 € pro Jahr angehoben.

zAhlunGstermine steuern und soziAlVersiCherunG

(*) Letzter tag der zahlungsschonfrist, nicht für Bar- u. Scheckzahler. zahlungen mit Scheck sind erst drei tage nach dessen Eingang bewirkt.

11.05.2020 (14.05.2020*)
• Umsatzsteuer

(Monatszahler)

• Lohnsteuer mit Solz u. KiSt
(Monatszahler)

15.05.2020 (18.05.2020*)
• Gewerbesteuer

• Grundsteuer

27.05.2020
• Sozialversicherungsbeiträge

mai 2020

Mo Di Mi Do Fr Sa So

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

- 6 -

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung 
kann trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht übernommen werden. Zu den be-
handelten Themen wird gerne weitere Auskunft erteilt.

05/2020



FUNDSTELLENVERZEICHNIS

1. Corona: Bundesregierung bechließt Änderungen beim Kurzarbeitergeld 
Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das Kurzarbeitergeld v. 13.03.2020; BGBl I, 493

2. Umstrukturierung: Begünstigung bei der Grunderwerbsteuer verbotene Beihilfe? 
BFH, Urt. v. 22.08.2019 – II R 18/19; www.bundesfinanzhof.de

3. Kleinunternehmerregelung bei Differenzbesteuerung: Umsatzgrenzen? 
BFH, Urt. v. 23.10.2019 – XI R 17/19 (XI R 7/16); www.bundesfinanzhof.de

4. Eigenverbrauch: Neue Pauschbeträge für Sachentnahmen ab 2020 
BMF-Schreiben v. 02.12.2019 – IV A 4 - S 1547/19/10001 :001; www.bundesfinanzministerium.de

5. Auswärtstätigkeiten: Verpflegungs pauschalen wurden zum 01.01.2020 erhöht 
Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 18.02.2020; www.lohi.de

6. Pendler: Wie viele Arbeitstage dürfen angegeben werden? 
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V., Pressemitteilung v. 03.02.2020; www.vlh.de

7. Steuerjahr 2020: Änderungen im Lohnsektor 
Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 28.01.2020; www.lohi.de

8. Doppelte Haushaltsführung: Was ist für Kostenabzug entscheidend? 
BFH, Urt. v. 01.10.2019 – VIII R 29/16, NV; www.bundesfinanzhof.de

9. Betriebliche Gesundheitsförderung: Wie Sie den 600-€-Freibetrag nutzen können 
Steuerberaterkammer Stuttgart, Pressemitteilung 2/2020 v. 11.02.2020; www.stbk-stuttgart.de

10. Immobilien: Auswirkungen fehlender Selbstnutzung im Veräußerungsjahr 
BFH, Beschl. v. 18.11.2019 – IX B 72/19, NV; www.bundesfinanzhof.de

11. Vermietungsobjekt: Erneuerung eines Entwässerungskanals abzugsfähig 
BFH, Urt. v. 03.09.2019 – IX R 2/19; www.bundesfinanzhof.de

12. Steuerjahr 2020: Änderungen für Familien 
Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 11.02.2020; www.lohi.de
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URHEBERRECHTE UND NUTZUNGSUMFANG
Die Mandanten-Informationen des Deubner Verlags sind – mitsamt allen darin veröffentlichten Inhalten – urheberrechtlich geschützt.

Mandanten-Informationen in gedruckter Form dürfen in der bestellten Stückzahl an Mandanten abgegeben werden. Eine darüber 
hinausgehende Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist unzulässig. Insbesondere ist es nicht gestattet, die Mandanten-Information 
zu fotokopieren bzw. zu scannen und per E-Mail weiterzugeben oder im Internet zum Abruf bereitzustellen. 

Mandanten-Informationen in digitaler Form dürfen beliebig oft ausgedruckt und an Mandanten weitergegeben werden. Des Weite-
ren ist es gestattet, die Inhalte auf der Kanzlei-Website zu veröffentlichen und per E-Mail an Mandanten zu versenden. Die Bearbeitung 
der Mandanten-Information – insbesondere die Entnahme von Bildmaterial – und die Veröffentlichung über andere Kommunikations-
plattformen oder Netzwerke sind untersagt. 

Diese Nutzungsrechte sind jeweils auf einen Kanzleistandort beschränkt. Für den Einsatz der Mandanten-Information an mehreren 
Standorten bedarf es einer individuellen Vereinbarung mit dem Verlag.
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